
Wesentliche Änderungen in der N 2580 Ausgabe 2011 
 
N 2580-1 

 Hinzu: Abschnitt 5, letzter Satz 
 Hinzu: Abschnitt 6, erster Satz 
 Hinzu: Abschnitt 6.1, dritter Absatz  
 Neu: Abschnitt 6.2 „Deklaration bestimmter Elektronikbauteile“ 
 Neu: Abschnitt 6.5 „Fertigungshilfsstoffe“ 
 Neu: Abschnitt 7 „Hinweise zur Bearbeitung der Lieferantenerklärung“ 
 Neu: Abschnitt 9 „EU-Verordnung REACH“ 

 
N 2580-1 Anhang Lieferantenerklärung 

 Neu: Filter-Funktion, um z.B. nach Änderungen filtern zu können 
 Neu: Register „Flammhemmer“ entfällt, es ist in anderen Registern aufgegangen 
 Neu: Register „Spezifische Regelung eines Bosch Geschäftsbereichs“ entfällt, für alle 

Bosch Geschäftsbereiche gibt es nur eine Datei 
 Geändert: Register 1 enthält geschäftsbereichsspezifische Regelungen, Verbot für 

persistente organische Schadstoffe und Verbot für Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen 

 Geändert: Register „REACH“ wurde an die Neuerungen in REACH angepasst 
 Geändert: Register „PAK“ wurde an die Vorgaben PAK-Dokument ZEK 01.2-08 

angepasst 
 Geändert: Register „Fertigungshilfsstoffe“: 1 Änderung, 1 Ergänzung 
 Geändert: Register „Kühlschmierstoffe“: 2 Änderungen, 2 Ergänzungen 


